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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Der Nationalrat beschloss auf Basis einer bereits im Jahre 2006 eingereichten
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eine Gesetzesrevision,
welche die minimale Garantiedauer im Kauf- und Werkvertragsrecht auf zwei Jahre
verdoppelte. Damit orientierte sich die Schweiz an einer Uno-Konvention aus dem
Jahre 1980 und einer EU-Richtlinie von 1999. Bisher galt im Schweizerischen
Obligationenrecht (Art. 210) der Grundsatz einer einjährigen Frist, wobei die
Garantiedauer vertraglich verlängert, aber auch verkürzt werden konnte. Zudem fanden
je nach Kaufgegenstand und Verhalten des Verkäufers Sondervorschriften Anwendung.
Nach dem Willen des Nationalrats durfte die zweijährige Frist nicht mehr verkürzt,
jedoch in Kauf- und Werkverträgen freiwillig verlängert werden. Für Occasionen wurde
die minimale Dauer – sofern überhaupt eine Garantie gewährt wird – auf ein Jahr
angesetzt. Dieser Entscheid war wenig umstritten. Als einzige Partei bekämpfte die SVP
die konsumentenfreundliche Stossrichtung. Ein Gegenantrag von Schwander (svp, SZ)
scheiterte deutlich mit 39 zu 102 Stimmen. Ausserdem wurde im Sinne einer 2007
eingereichten und in der Zwischenzeit zurückgezogenen parlamentarischen Initiative
Bürgi (svp, TG) die Verjährungsfrist für Produkte, die für Immobilien verwendet werden
(z.B. Küchengeräte, Fensterstoren und Steinplatten) auf fünf Jahre heraufgesetzt, was
jener Dauer entspricht, die bei Mängeln an Immobilien galt. Dadurch konnte verhindert
werden, dass Bauunternehmer, Architekten und Ingenieure länger haften mussten als
die Lieferanten dieser Produkte. Stillschweigend hiess der Ständerat die Verlängerung
der Garantiedauer auf zwei Jahre gut. Anlass zu Diskussionen gab jedoch die fünfjährige
Verjährungsfrist bezüglich der für Immobilien verwendeten Produkte. Der Ständerat
nahm Korrekturen vor, um zu verhindern, dass die verlängerte Garantiefrist auch für
Produkte galt, welche eine Immobilie nicht verwandeln. Ausserdem dehnte der
Ständerat den Anwendungsbereich der verlängerten Fristen aus. Nicht nur private
Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch professionelle Käufer sollen davon
profitieren können. Dadurch wurde vor allem das Kleingewerbe besser geschützt. In der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die Vorlage einstimmig an, womit diese zurück
an den Nationalrat ging. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.12.2011
DAVID ZUMBACH

In der Wintersession 2013 überwies der Nationalrat diskussionslos ein Postulat
Leutenegger Oberholzer (sp, BL), das einen Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung
der Schweiz anzuregen bezweckte. Im Bericht soll der Bundesrat nun aufzeigen, wie es
um das reale wirtschaftliche Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) pro Kopf bestellt
ist und wie die Schweiz im Vergleich zu ihren Nachbarstaaten abschneidet. Zudem
sollen im Bericht hemmende Faktoren des Pro-Kopf-Wachstums und mögliche
Strategien zu deren Überwindung aufgezeigt werden. 2

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
DAVID ZUMBACH

Am 21. Januar 2015 legte der Bundesrat seinen Bericht zu den Grundlagen für die Neue
Wachstumspolitik vor, um ein entsprechendes Postulat Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) zu erfüllen. Der Bericht zeigt auf, dass die Schweiz die Wachstumsschwäche der
1990er-Jahre hinter sich lassen und das reale BIP-Wachstum pro Kopf von 0,7% (1992-
2002) auf 1,1% (2003-2013) pro Jahr steigern konnte. Im internationalen Vergleich
schneide die Schweiz damit "leicht überdurchschnittlich" ab. Primärer Treiber hinter
dem Pro-Kopf-Wachstum sei, so der Bericht weiter, eine nochmalige Steigerung der
bereits vergleichsweise hohen Erwerbsbeteiligung gewesen. Hingegen habe sich die
Zunahme der Arbeitsproduktivität weiter verlangsamt. Gerade der für die Schweizer
Wirtschaft zentrale Finanzsektor weise seit der Jahrtausendwende eine bescheidene
Produktivitätsentwicklung auf. Zudem seien durch die Finanzkrise auch die Industrie
und der Grosshandel ins Stocken geraten, was die Verlangsamung des
Produktivitätswachstums weiter akzentuiert habe. Entsprechend hob der Bundesrat im
Bericht hervor, dass die langfristig ausgerichtete Wachstumspolitik primär auf die
Erhöhung des Wachstums der Arbeitsproduktivität ausgerichtet sei. Gleichzeitig ortete
er beim Wettbewerb im Binnenmarkt, den Regulierungskosten und der Verfügbarkeit
von Fachkräften Reformbedarf. Schliesslich hielt der Bundesrat auch fest, dass neu
auch Massnahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaft

BERICHT
DATUM: 21.01.2015
DAVID ZUMBACH
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gegenüber wirtschaftlichen Krisen und die Abmilderung von unerwünschten
Nebeneffekten des Wirtschaftswachstums ins Auge gefasst würden. 3

Konjunkturlage- und politik

Im Nationalrat, der die Gelegenheit zu einer grossen wirtschaftspolitischen Debatte
nutzte, sprach sich die SVP grundsätzlich gegen das Programm aus, obwohl ihre
Vertreter in der vorberatenden Kommission keine entsprechenden Einwände formuliert
hatten. Solche Programme würden nur den staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft
stärken und die Staatsausgaben erhöhen. Akzeptabel sei nach Ansicht der SVP einzig
eine Förderung des Strassenbaus sowie Steuersenkungen für Unternehmen und
Familien. Ihr von Zuppiger (svp, ZH) gestellter Rückweisungsantrag wurde mit 136 zu 42
abgelehnt. Ebenso wenig Erfolg hatte der SVP-Antrag, auf die Veränderungen beim
Wohneigentumsförderungsgesetz zu verzichten. Der Ständerat führte ebenfalls eine
ausgiebige Debatte über die Wirtschaftslage und über eine sinnvolle Konjunkturpolitik
durch, wobei das Paket nicht in Frage gestellt wurde. Die Forderung der Grünen (Mo.
08.3941) nach einem wesentlich umfangreicheren Konjunkturförderungsprogramm im
Umfang von 8 bis 10 Mia Fr., wovon ein Drittel schon im Jahr 2009 auszugeben wäre,
lehnte der Nationalrat mit 132 zu 62 Stimmen ab. Keine Chance hatte auch eine Motion
Leutenegger (sp, BL; Mo. 08.4029), welche für 2009 Förderungsmassnahmen des
Bundes von 6 Mia Fr. verlangte. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2009
HANS HIRTER

La parlementaire bâloise Leutenegger Oberholzer (ps, BS) a déposé un postulat sur la
croissance affaiblie en Suisse. Elle a demandé au Conseil fédéral d'examiner la
croissance du PIB réel par habitant en comparaison avec les pays voisins. Le Conseil
fédéral a proposé d'accepter le postulat. Il a été adopter à l'unanimité par le Conseil
national. 

Le rapport sur les principes pour une nouvelle politique de croissance dresse un bilan
positif des mesures de politique de croissance prises par la Confédération. Il constate
notamment une hausse du PIB réel par habitant supérieure à celle des pays voisins. En
outre, le rapport propose trois axes pour les politiques de croissance futures: améliorer
la croissance de la productivité du travail, améliorer la résilience de notre économie
grâce à des mesures structurelles et renforcer la croissance de la productivité des
ressources pour contrebalancer les effets négatifs d'une croissance internationale
morose. 
Le postulat a été classé à la suite du rapport. 5

POSTULAT
DATUM: 21.01.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Strukturpolitik

Trotz der Verstärkung des internationalen Wettbeweröbs und dem Rückgang des Anteils
des Industriesektors an der Volkswirtschaft lehnt der Bundesrat die Einführung einer
interventionistischen Industriepolitik weiterhin ab. Gemäss Bundesrat Deiss zeige
unter anderen das Beispiel Frankreich, dass diese Art der Wirtschaftsförderung
kontraproduktiv sei. Der Nationalrat teilte diese Haltung und lehnte eine entsprechende
Motion Leutenegger (sp, BL) ab. Noch stärkere protektionistische Massnahmen zu
Schutz einheimischer Arbeitsplätze schlug Zisyadis (pda, VD; 05.406) vor. Seine
parlamentarische Initiative, Firmen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlegen, mit einer
Sondersteuer zu bestrafen, lehnte der Nationalrat diskussionslos ab. 6

MOTION
DATUM: 15.06.2006
HANS HIRTER

Im Sommer 2015 beschäftigte sich der Nationalrat mit dem bundesrätlichen Vorschlag
zur Standortförderung 2016-2019, der acht Bundesbeschlüsse umfasste und
Finanzierungsbeschlüsse im Umfang von knapp CHF 374 Mio. vorsah. Beim
Bundesbeschluss über die Finanzierung der E-Government-Aktivitäten von KMU schuf
die grosse Kammer auf Antrag der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK-NR) eine Differenz zum Bundesrat, indem sie mit 179 zu 13 Stimmen bei
einer Enthaltung den Verpflichtungskredit von CHF 17.7 Mio. auf CHF 12.4 Mio. kürzte.
Über die Hälfte der Gegenstimmen kamen dabei aus dem Lager der Grünen. Deutlich
umstrittener war dagegen die Beschlussfindung über die Finanzierung der Förderung
von Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus. Ein
Minderheitsantrag Maier (glp, ZH) wollte diese von 30 Mio. Fr. auf CHF 20 Mio.
reduzieren, scheiterte jedoch mit 85 zu 98 Stimmen knapp an einer Koalition aus SP,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2015
DAVID ZUMBACH
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CVP, Grünen und BDP, die dank 11 Stimmen aus der FDP-Liberalen-Fraktion siegreich
war. Gleich drei Minderheitsanträge lagen beim Bundesbeschluss über die Finanzhilfe
an Schweiz Tourismus auf dem Tisch. Der Bundesrat selbst hatte knapp über CHF 220
Mio. für die Periode von 2016-2019 gefordert. Eine Minderheit de Buman (cvp, FR)
wollte ihrerseits CHF 270 Mio. bewilligen und versuchte sich mit einem zweiten Antrag
über CHF 240 Mio. abzusichern. Indes versuchte eine Minderheit Maier den
Zahlungsrahmen auf CHF 210 Mio. einzugrenzen. Weder die sanftere der beiden
Erhöhungen (53 Stimmen), noch die Sparvariante (45 Stimmen) vermochte sich jedoch
gegen den Vorschlag des Bundesrates durchzusetzen. Auch der Vorstoss einer
Kommissionsminderheit Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die Filmproduktion in der
Schweiz während der kommenden vier Jahre mit CHF 4.5 Mio. zu unterstützen, sowie
ein Antrag Semadeni (sp, GR), der ein unentgeltliches nationales Buchungsportal zur
Vermietung aller in der Schweiz vermietbaren Hotelzimmer und Ferienwohnungen
anregen wollte, blieben ohne Erfolg. Sie stiessen ausserhalb des links-grünen Lagers
kaum auf Gegenliebe. Unbestritten war indes der Bundesbeschluss über die
Verlängerung des Zusatzdarlehens an die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit,
von dem noch rund CHF 70 Mio. übriggeblieben waren. Mit 185 zu 4 Stimmen sprach
sich der Nationalrat für eine Verlängerung des Darlehens bis 2019 aus. Dem
Mehrjahresprogramm des Bundes 2016-2023 zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik,
welches die Förderinhalte, die Förderschwerpunkte sowie die flankierenden
Massnahmen zur Neuen Regionalpoltik (NRP) definiert, fügte der Nationalrat auf
Vorschlag der WAK-NR eine Bestimmung zur Förderung nachhaltiger Innovation an. Ein
Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG) gegen die Aufnahme des Artikels blieb ohne Erfolg
und wurde bei 4 Enthaltungen mit 123 zu 66 abgelehnt. Beim Thema der Äufnung des
Fonds für Regionalentwicklung folgte die grosse Kammer dann aber wieder dem
Bundesrat und sprach sich dafür aus, diesen mit maximal CHF 230 Mio. zu speisen. Der
Antrag einer neuerlichen Minderheit Aeschi (svp, ZG), diesen Maximalbeitrag um CHF 10
Mio. zu kürzen, vermochte ausserhalb der SVP nur einzelne FDP-Exponenten zu
begeistern und war entsprechend chancenlos. Beim Bundesbeschluss über die
Finanzierung der Exportförderung, für die der Bundesrat CHF 89.6 Mio. bereitstellen
wollte, empfahl die WAK-NR dem Nationalrat, den Zahlungsrahmen um etwas mehr als
CHF 5 Mio. zu senken. Über einen Einzelantrag Bourgeois (fdp, FR), der den
bundesrätlichen Vorschlag unterstützte, musste nach einem Ordnungsantrag Meier-
Schatz (cvp, SG) ein zweites Mal abgestimmt werden. Am Ende folgte der Nationalrat mit
105 zu 86 Stimmen auch hier dem Bundesrat. Nur die SVP und die Grünliberalen hatten
geschlossen hinter der Reduktion bei der Exportförderung gestanden. Diskussionslos
ging die Abstimmung zum achten und letzten Bundesbeschluss des
Standortförderungspakets über die Bühne. Wie der Bundesrat will auch die grosse
Kammer in den kommenden vier Jahren CHF 16.4 Mio. in die Förderung der Information
über den Unternehmensstandort Schweiz stecken. Für die Medien kam der "Erfolg" des
Bundesrates wenig überraschend. Die NZZ fand in der Annahme der
Masseneinwanderungsinitiative und in der Aufhebung der Mindestkurses die Erklärung
für die Hemmungen bei bürgerlichen Politikern, grössere Kürzungen bei Fördergeldern
durchzusetzen. 7

Wettbewerb

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession mit der Differenzebereinigung zu
einer Gesetzesrevision, welche die minimale Garantiedauer im Kauf- und
Werkvertragsrecht auf zwei Jahre verdoppeln wollte. Die gewichtigste Differenz betraf
die Frage, ob die Gewährleistung auch weiterhin wegbedungen werden konnte (bspw.
bei Occasionsfahrzeugen). Ein Antrag Stamm (svp, AG), der sich für diese Möglichkeit
aussprach, setzte sich knapp mit 87 zu 86 Stimmen durch. Neben der SVP unterstützten
die FDP und die BDP diesen Antrag, welcher inhaltlich der ursprünglichen Version des
Nationalrats entsprach. Diese erlaubte, im Gegensatz zur Lösung, die vom Ständerat
bevorzugt worden war, die Gewährleistungspflicht gegenüber den Konsumentinnen und
Komsumenten einzuschränken. Eine Mehrheit des Ständerates wollte ursprünglich auch
beruflich und gewerblich handelnde Personen von den verlängerten
Gewährleistungsfristen profitieren lassen. Im März schloss sich die kleine Kammer dem
Nationalrat an. Mit 27 zu 13 Stimmen wurde auf eine Ausdehnung auf das Gewerbe
verzichtet. In der Schlussabstimmung wurde die Gesetzesrevision, die auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) aus dem Jahre 2006
zurückging, vom Nationalrat mit 130 zu 60 und vom Ständerat mit 28 zu 5 Stimmen
angenommen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2012
LAURENT BERNHARD
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Im März 2016 sprach sich auch der Nationalrat dafür aus, die Wirkung des Cassis-de-
Dijon-Prinzips mit neuen Regelungen im Bereich der Vertriebsverträge zu verbessern.
Im Vergleich zur kleinen Kammer, die eine entsprechende Motion Hess (fdp, OW) klar
angenommen hatte, fiel das Resultat im Nationalrat mit 93 zu 82 Stimmen knapper aus.
Dies hatte sich bereits in der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK-NR) so abgezeichnet, hatte sich die Kommission doch erst nach dem
Stichentscheid von Präsidentin Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für die Annahme des
Vorstosses ausgesprochen. In der Debatte verwies die Kommissionsminderheit in
Person von Nationalrat Walter (svp, TG) darauf, dass unklar sei, ob in diesem Bereich
überhaupt Handlungsbedarf bestehe. Der Wettbewerbskommission (WEKO) seien
bisher noch keine Fälle gemeldet worden, in denen Vertriebspartnern vom Hersteller
verboten worden sei, im EWR gekaufte Produkte in der Schweiz installieren oder warten
zu dürfen. Der Bundesrat, der die Motion ablehnte, sprach seinerseits von einem
"erheblichen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit", der verschiedene schwerwiegende
Nebenwirkungen mit sich bringen würde. Der von einem alt-Ständerat der FDP lancierte
Vorstoss wurde am Ende von einer Koalition aus Mitte- und Linksparteien
angenommen. 9

MOTION
DATUM: 17.03.2016
DAVID ZUMBACH

Gesellschaftsrecht

Nicht zuletzt der Zusammenbruch der Swissair schärfte das Bewusstsein für die
gesamtwirtschaftliche Bedeutung von privatwirtschaftlichen Führungs- und
Managementsentscheiden. Motionen im Nationalrat von Leutenegger (sp, BL), Studer
(evp, AG; 01.3634) und einer aus SP-Abgeordneten gebildeten Minderheit der GPK-NR
für mehr Schutz für Minderheitsaktionäre und mehr Transparenz über Managerlöhne
und Verwaltungsratshonorare wurden bekämpft und ihre Behandlung verschoben.
Ungeteilte Zustimmung fand im Nationalrat die Forderung einer Motion Walker (cvp,
SG), der Bundesrat solle in einem Bericht darlegen, ob bei Aktiengesellschaften nach
schweizerischem Recht eine stärkere Trennung zwischen operativer und strategischer
Führung sowie Vorschriften über die Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern
notwendig seien. 10

MOTION
DATUM: 05.10.2001
HANS HIRTER

Im Parlament und in der Öffentlichkeit fand die Diskussion über die Regeln der
Verantwortlichkeit in Verwaltungsräten und über als zu hoch und nicht
leistungsgerecht empfundene Löhne von Spitzenmanagern ihre Fortsetzung. Der
Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession eine parlamentarische Initiative Maspoli
(lega, TI) und eine Motion einer von Chiffelle (sp, VD) angeführten Minderheit der
Kommission für Rechtsfragen ab, welche eine Publikation der Bezüge der
Verwaltungsräte von Aktiengesellschaften verlangt hatten. Er stimmte jedoch einer als
Alternative dazu eingereichten parlamentarischen Initiative Chiffelle zu, welche diese
Offenlegungspflicht lediglich bei den börsenkotierten Gesellschaften einführen will.
Gleichzeitig überwies der Rat auch eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3153), welche
zusätzlich zu den Verwaltungsratsentschädigungen auch die Löhne der Spitzenmanager
publiziert haben will. Betroffen wären davon nicht nur börsenkotierte
Aktiengesellschaften, sondern auch die spezialgesetzlich geregelten Unternehmen des
Bundes (z.B. Post, SBB). Diese Motion war in der Abstimmung von den geschlossenen
Fraktionen der SP, der SVP und der GP, hingegen nur von Minderheiten der FDP und der
CVP unterstützt worden. Ebenfalls dank einer Koalition zwischen der Linken und der
SVP gutgeheissen hat der Nationalrat eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3261) für
einen besseren Schutz der Minderheitsaktionäre (ohne den Teil über ein Klagerecht für
Interessenvertretungen der Kleinaktionäre). Der Ständerat war bei den beiden
Motionen Leutenegger zurückhaltender. Die vorberatende Kommission hatte sich zwar
mit der allgemeinen Zielrichtung einverstanden erklärt; da die Formulierungen zum Teil
zu weit gingen und zum Teil widersprüchlich und unpräzis seien, beantragte sie die
Umwandlung in Postulate, was das Ratsplenum dann auch tat. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2002
HANS HIRTER

Die Linke war 2004 im Nationalrat mit dem Antrag gescheitert, den börsenkotierten
Unternehmen eine Frauenquote für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
vorzuschreiben. Im Berichtsjahr lehnte der Nationalrat auch eine parlamentarische
Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab, welche diese Firmen verpflichten wollte,
jährlich über die Verwirklichung des Geschlechtergleichstellungsprinzips in ihrem
Unternehmen zu berichten. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2006
HANS HIRTER
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Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
für rechtliche Massnahmen gegen „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern keine Folge. Er
folgte damit den Argumenten seiner WAK, dass mit den oben erwähnten
bundesrätlichen Vorschlägen und früheren Revisionen des Obligationenrechts und den
auf Anfang 2007 in Kraft gesetzten neuen Börsenregeln das Anliegen weitgehend erfüllt
sei. Die vom Unternehmer Thomas Minder im Vorjahr lancierte Volksinitiative, welche
insbesondere verlangt, dass die jährliche Generalversammlung das Total der
Vergütungen an Verwaltungsräte und Spitzenmanager festlegt, und die darüber hinaus
auch das Depotstimmrecht der Banken abschaffen will (sog. „Abzockerinitiative“)
erhielt weitere Unterstützung. Nach den Grünen, der CSP und EVP stellten sich nun
auch die SP sowie der Bankpersonalverband und der Kaufmännische Verband (KV)
hinter das Begehren. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
HANS HIRTER

L’affaire des Panama Papers a placé au centre du débat la transparence sur les ayants
droit économiques des personnes morales. Plus précisément, l’attention s’est
concentrée sur la transparence des ayants droit économiques des constructions
juridiques telles que les trusts ou sociétés offshore. Susanne Leutenegger Oberholzer
(ps, BL), qui s’appuie notamment sur les recommandations récemment révisées du
GAFI, demande un rapport sur les solutions potentielles pour améliorer la
transparence des ayants droit économiques des personnes morales, des trusts et
autres constructions juridiques. Elle estime ainsi que la transparence, et donc le regard
inquisiteur du public, constitue l’arme idéale pour lutter contre les abus et les affaires
illégales. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a précisé que les questions inhérentes à la
transparence des ayants droit économiques des personnes morales étaient déjà réglées
par la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Ainsi, la LBA régit l’identification des
bénéficiaires effectifs lors des transactions financières et règle la question de la
transparence. Il estime donc que la législation actuelle est suffisante et qu’un rapport
n’est pas nécessaire. Le Conseil national a suivi les sept sages. Il a rejeté le postulat par
135 voix contre 52 et 1 abstention. Le camp rose-vert n’a pas réussi à imposer ses
arguments en faveur du postulat. 14
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